
2. Anderungssatzung

zur Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Wallertheim vom 1 4.0 5.201 4

in der Fassung vom 09.10.2014

vom 12. Mär22024

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Wallertheim hat auf Grund des § 24 der
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Sitzung am 22.01.2024 folgende Satzung
beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird.

Artikel I

Nach Abschnitt Vl. Zatt.5 der Anlage zur Satsung über die Erhebung von
Friedhofsgebühren vom 14.05.2014 in der Fassung vom 09.10.2014 wird
folgende Zatt. 6 angefügt:

VI. Gebühren für sonstige Leistungen

6. Metallschild (14 cm x 6 cm) auf der Stele im anonymen Urnengrabfeld
(inkl. Gravur) 200,00 €

Artikel ll

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
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